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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt, dass das Objekt „Lindenhof“, begrenzt auf 
den großen und kleinen Saal des Hauses, für die Durchführung von Veranstaltungen für 
2011 weiter genutzt wird, mit der Option, bei Vorliegen der Machbarkeitsstudie (bis Ende 
I. Halbjahr 2011) neu darüber zu entscheiden. 
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Beschlussbegründung: 
 
Der Grundsatzbeschluss wird notwendig, da die Betreibung des Lindenhofes für 1 Jahr 
festgelegt war und dieser zeitliche Rahmen über das Haushaltsjahr 2010 hinausgeht. 
Während dieses Jahres soll mit Vorliegen der Machbarkeitsstudie ein mögliches Konzept 
erarbeitet werden, das dem Stadtrat als Grundlage zur Entscheidung zur weiteren Nutzung 
des Objektes Lindenhof dienen kann. 
Der Saal des Lindenhofes bietet in der Stadt Coswig (Anhalt) die einzig mögliche Stätte für 
größere kulturelle Veranstaltungen. 
Unter diesem Gesichtspunkt wird das Objekt Lindenhof seit Januar 2010 durch den 
Fachbereich Gemeinden, Kultur, Freizeit, SG Kultur bewirtschaftet. 
Die gültige Entgeltordnung, in Verbindung mit dem Abschluss einer Nutzungsvereinbarung, 
bildeten die Grundlage für die Objektvermietung. 
Bis zum heutigen Zeitpunkt fanden 22 Veranstaltungen statt, bis zum 31.12.2010 sind noch  
7 Veranstaltungen angemeldet. Die Anzahl der Veranstaltungen mit unterschiedlichen 
Inhalten machen deutlich, welchen wichtigen Anteil der Saal des Objektes Lindenhof zur 
Aufrechterhaltung und weiteren Gestaltung des kulturellen und kommunalen Lebens der 
Stadt Coswig (Anhalt) trägt. 
Es wird vorgeschlagen die Durchführung von Veranstaltungen im großen und kleinen Saal 
des Lindenhofes durch die Stadt Coswig (Anhalt) abzusichern. 
Während dieser Zeit erfolgt die Vorlage der Machbarkeitsstudie für das gesamte Objekt 
Lindenhof, als Entscheidungshilfe für den Stadtrat. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:  X   Nein:  
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:  
 

 
Anlagen:  

- Veranstaltungen im Lindenhof 2010 
- Einnahmen/Ausgaben 2010  

 

 

 


